
latt der Stadt Wiesbaden
*** • amtliches PUhlikaLiorrsorga » der Gemeinde « : Schierstci « , Sonnenverg . Ramvach , Ranrod , FranenAei « . Wambach «. v. a.

Tägliche Vellage zum Wiesbadener General-Anzeiger.

- Nuf Grund ö'er Beschlüsse der Stadtverordneten vom
. Januar 1912 Nr.29 und 6. September 1912 Nr. 411 wird

r,-r die Feuerbestattungsanlage der Stadt Wiesbaden nach.
]aL„&c Gebrauchs- und Gebührenordnung erlassen.

A. Gebrauchs-Ordnnng.
F I. Allgemeine Bestimmungen.

§ 1.
Die Feuerbestattung einer Leiche darf nur erfolgen,

««vn allen gesetzlichen Vorschriften genügt ist und wenn
i«destens 24 Stuudeu vor der Verbrennung dte Geneh-

«ianng des Kgl. Polizeipräsidenten zu Wiesbaden hierzu
^eöolr ist. Zu dem Genehmtgungsgefuche find folgende
S crforderlich:

l die amtliche Stcrbeurkunde;
«' -je amtsärztliche Bescheinigung über die Todesursache.

Diese amtsärztliche Bescheinigung, zu welcher
derjenige beamtete Arzt (Kreisarzt ) zuständig ist, in

i dessen Amtsbezirk sich die Leiche zurzeit der Anforde-
rung der Bescheinigung befindet, ist aufgrund der
Leichenschau auszustellen, bei welcher dje besonderen
gesetzlichen Vorschriften (siehe Ausführungsbestimmun-

' gen vom 39. September 1911 zum Feuerbestattungsge-
kxtz vom 14. September 1911) zu beachten find und mutz
die Erklärung enthalte«, dich ein Verdacht, der Tod sei
durch eine strafbare Handlung herbetgeführt worden,
»ch nicht ergeben habe.

War der Verstorbene in her dem Tode unmittelbar
ooraufgegangenen Krankheit ärztlich behandelt worden,
so ist der behandelnde Arzt zu der Leichenschau zuzu-
ziehen und sein Gutachten über dje Todesursache in
die Bescheinigung aufzunehmeu.

War der zuständige beamtete Arzt zugleich der be-
■handelnde Arzt, so ist die Bescheinigung von einem an¬
deren beamteten Arzt auszustellen.

Bor der Erteilung der Bescheinigung ist die
’> Leichenöffnung vorzunehmen, wenn einer der beteilig¬

ten Aerztr fie zur Feststellung der Todesursache für er-
foröerlich hält.

Lder Nachweis, daß der Verstorbene die Feuerbestattung
seiner Leiche augeordnet hat. , » .

Dieser Nachweis kann erbracht werden:
a) durch eine letztwillige Verfügung des Verstorbene«

in der gesetzlich vorgeschriebenen Form.
i>) durch eine mündliche Erklärung des Verstorbenen,

die von einer zur Führung eines öffentlichen Sie¬
gels berechtigten Person als in ihrer Gegenwart
abgegeben beurkundet ist.

Die Anordnung ist nur wirksam, wenn der
Verstorbene fie nach vollendetem 16. Lebensjahre
getroffen hat, fie kann nicht durch einen Vertreter
getroffen werden. Stand jedoch der Verstorbene
unter elterlicher Gewalt und hatte er nicht das 16.
Lebensjahr vollendet, so tritt der Antrag des In¬
habers der elterlichen Gewalt (§8 1626/1704B. G.-
B.) an die Stelle der Anordnung,

i.Tie Bescheinigung der Ortspolizeibehörde des Sterbe¬
ortes oder des letzten Wohnortes des Verstorbenen, bei
Todesfällen ans hoher See von dem Schtffsführer oder
dessen Stellvertreter und von der Polizei des Ein¬
gangshafens, bet solchen aus Schiffen und Flößen der
Binnenschfffahrt von der Polizeibehörde der nächsten
Anlegestelle, daß keine Bedenken gegen die Feuerbe¬
stattung bestehen, daß insbesondere ein Verdacht, der
Tod sei durch eine strafbare Handlung herbetgeführt
worden, nicht vorltegt.

uBeschaffeuheit der SSrge nnd Sknstettung
. her Leiche ».

§ 2. —
Die Leichen find in dem Sarge einzuSschern, kn dem fie

M BrrbrennungSstättrgelangen. Die Särge müssen aus
mmem, weichem, nicht mehr als 20 Millimeter starkem
Ws 96er aus Zinkblech gefertigt (tat letzteren Falle mit 2
Mögrtssen aus demselben Metall versehen) und dürfen
^ »useeptcht noch angestrichen oder lackiert sein, auch

«istn- und Bronzeteile weder znr Verbindung noch
« Verzierung enthalten. Die Fugen sind mit Schellak,

ähnlichen Stoffen oder mit Kitt zu schließen.
. T>ie Särge dürfen folgende Matze nicht überschreiten:

Länge , , « 2,25 Meter,
Breite . . 0,78 Meter.

« _ Höhe * . . 0,65 Meter.
W°Eiisfig ist es, während der Trauerfeier den Sarg in
^M uebersarg (Prnnksars ), der von der Verwaltung
Jr eine Gebühr (stehe Gebührenordnung 8 3) gestellt

SU bergen.

.Die Leichen in den Särgen dürfen nur auf Säge - oder
^ne oder Holzwolle gebettet und mit naturfarbenen
>ober Baumwollstoffenbekleidet sein. Etwa kn den
»wernzulegende Kisten dürfen weder Polster noch

"der Watte enthalten und sind mit den gleichen
&« beziehen, mit denen die Leiche bekleidet werden

8 4.
..^ utrolle hinsichtlich der Beschaffenheit und des
^ «er Särge erfolgt nicht in der Einäschermrgsan-
Mern mnß dort bewirkt werden, wo die Einsargung

dnr» entweder durch den zuständigen beamtete« Arzt
einen amtlich bestellten Leichenbeschauer vorzu-

„ 7/Icher eine amtliche Bescheinigung darüber auS-
» jr ■’ daß die Einsargung den Vorschriften der Ge-

Tiki- V'?«Eutsprechend erfolgt ist.
' kn«//cheinigung , ru der das in der Anlage ange,

d-ammar 5K  verwenden ist, muß det OrtspoNzei-
h, ^Erbrennnnzsortes zur Kenntnisnahme und

ug vorgelegt nnd der Verwaltung der Feuerbe-
,wge eingereicht werden.
^ Einäscherung Ser Leichen.  '

jfc* ^ § 5 , ,■■. fl s
einâ r̂ ^ cherungskammer darf jeweilig uUr eine
Ei,.«Mert werden? ferner ist an dem Sarge vor
'e ln;I?!9en in  6en Verbrennungsofen ein durch die

eklev, > Zerstörbares Schild aus genügen- starkem
anznbringeu, auf welchem die Numnier

.. .̂ " ltsregisters (stehe 8 7). unter der die Ein-
^ pigt , deutlich eingeschlagensein muß.

=, § 0.
Stttm,,öc.§ Feuerbestattungsvorganges dürfen sich

"er Ausführung und Ueberwachung beauf-
d«z nur die erwachsenen nächsten Angehö-

erworbenen im Borraum des Berbrenuungs-
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Dienstag , 19 . November 1918.

ofeuZ äufhälten. Andere Personen bedürfen hierzu außer
der Genehmigung der BestattungSpflichttgen eines beson¬
dere.: schriftlichen, von der FriedhofS-Deputation auszu¬
stellenden Erlaubnisscheines.

Dem Verbrennungsakte selbst dürfen außer dem oben-
gcnanuten Dteustpersoual nur dte berufenen Santtätsbe-
amten beiwohnen. Ändere Personen bedürfen, falls sie ein
berechtigtes Interesse an dem Berbrennungsakte Nachwei¬
sen könneu, gleichfalls eiues besonderen schriftlichen, von
der Friedhofs-Deputation auSzustellenden Erlaubnis
schcines.

IV. Ei « äfcher » ngSresijterfützrung.
§ 7.

Ueber die einzelnen Feuerbestaitnngen . die Ueberlas.
snng von Beisetzungsstätten und die Beisetzung der
Aschenüberreste sind von der Verwaltung Register zu füh
ren, welche folgende Punkte enthalten müffen:

1. Laufende Nummer?
3. Vor« und Zuname des Verstorbenen?
3. Stand deS Verstorbenen?
4. Geburtstag ? ..
2. Geburtsort? i
6. Todestag? *,
7.' Todes ort?
8. Letzter Wohnort?
9. Todesursache?

10. Tag der Verbrennung?
11. Nummer des Sarges?
13. Verbleib des Ascheubehälters.

V, Behandlung und Beisetzung der Aschen¬
reste.

8 8.
a) Die Aschenreste sind nach den Nummern , die gemäß der

Vorschriften des Gesetzes (stehe§ 7 dieser Gebranchsord-
nmrg) den in den Verbrennungsofen zn bringenden
Särge auf einem Tonschild anzuheften find, streng ge¬
trennt zu halten, nachdem sie »nter Anwendung von
nur für diesen Zweck bestimmten und zu verwendenden
Geräten sorgfältig aus dem Ofen entfernt worden sind.

l>) Unmittelbar nach der Abkühlung sind die Aschenreste
mit dem Tonschild in einem hinreichend großen, wider¬
standsfähigen, lust- und wasserdichten Metallvehälter zusammeln.

e) Der Deckel deS Behälters , der auch mit einem Schrau-
bengewinöe versehen sein kann, muß in den unteren
Teil dicht schließend eiugrekfen. Die Trennfuge ist nach
Schließung des Deckels zn verlöten . Der Deckel ist mit
einem vor der Benutzung sicher aufzulötendeu haltbaren
Kupferschtld zu versehen, auf welchem in deutlicher ver¬
tiefter Schrift — durch Einschlagen — nachstehende An¬
gaben anzubrtngen sind:

Die mit dem Einäscherungsreglster und dem
Tonschild in der Asche übereinstimmende Einäsche¬
rungsnummer?

Bor- nnd Zuname, sowie Stand des Berstor-
storbenen?

Ort , Tag nnd Jahr seiner Geburt?
Ort , Tag und Jahr seines Todes und Tag der

Einäscherung. § 9.
Aschenreste von verbrannten Leichen dürfen nur irr einer

Urneuhalle, einem Urnengrab oder in einer anderen, aber
behördlich genehmigten Bestattungsanlage beigesetzt werden.
Die Beisetzung hat t« einer dem Bestattungsbegriff ent-
sprechenden Werse zu erfolgen. Die Aushändigung der
Afchenreste an die Angehörigen kann daher auch nur zum
Zwecke der ordnnngsmäßigen Bcffetznng an einem behörd-
lich genehmigten Bestattungsorte gestattet« werden. Hter-
aver ist ei« glaubhafter Nachweis zu erbringen . Gegebenen-
saW hat die Berfendrmg durch die Verwaltung der Feuer-
vestattuugsanlage an die Verwaltung der betreffenden Be¬
stattungsaulage direkt zu erfolge».

_ § 10.
.. . ®ie  Aushändigung der Afchenreste an 'die Bestattungs-

pflichtigen geschreht im allgemeinen am Tage nach der Ein¬
äscherung. Können Afchenreste nicht sofort beigesetzt werden,
ft werden dieselben von der Friedlftfsverwaltung bis zwei
Wochen nach der Einäscherung kostenlos anfvcwahrt? für

Woche ftttd jedoch besondere Gebühren zu ent-
richten (stehe Gebührenordnung 8 3).

8 11.
~-. jp11 Ekttem urn en g rab ist nur die Beisetzung vonA sche » r e ste n gestattet.

Für ein einzelnes Urnengrab — außerhalb der Urnen-
Halle — wird folgendes Mindestmaß (Normalgröße) fest-gefetzt:

1.20 Meter lang und 0,78 Meter breit (= 0,90 Qua¬dratmeter).
. Größe der Nr n en kau fg rab ste llen  kann
jedoch ecn Vielfaches dieser Normalgröße betragen.

(Z. B. ein doppeltes Kanfgrab 1,50X1,20 m (>,80 gm):
- dreifaches „ 1,80X1,50 „ (2,70 „ );
» vierfaches „ 2,40X1,50 „ (8,60 „ ) .

§ 12.
. „ ^ ^ Enreste können sowohl in besonderen Urnengrab-
tellen (Reibengräbern . Haingräveru , Plätzen in der
Urnenhalle) als auch in gewöhnlichen Nerhengräbern und
Kaufgrabstellen - unbeschadet der Erdbestattung in beiden
letzteren — beigesetzt werden.

§ 18.
In jedem Urnengrab von normaler Größe — a- ' erhalbr .surren8Afchenreste—jedoch nur einer

oberirdisch— beigesetzt werderr.
.Die  Anzchl der Besetzungen erhöht sich jedoch ftn Wer-
hältuis mt  Größe deS UrnengrabeS . (So können k« einemUrnengrab:

doppelter  Größe e Afchenreste (2 hiervon oberiröischf?Ms : £ g »
beigesetzt werden.) ^ 14  ,
o -Reihengrab  dürfen außer einer
Leiche (Erdvestattung) noch drei Afchenreste - jedoch nur
einer oberirdisch— Platz finden.
o c,anf «Erdbestaftung  verzichtet , ft können
9 Aschenrestê 3 hiervon oberirdisch — beigesetzt werden.

In jeder gewöhnlichen Kanfgrabstelle dürfen außer einer
Leiche(Erdbestattung) nochv Aschenreste— 3 hiervon ober-
irdisch- -Matz find« . "

_ _ 27. Jahrgang.
Wird auf die SrLSestatWg v̂ ichteL st»Mm «, IS Asche«.

roste 4 hiervon oberirdisch-. — beigesetzt werden.
8 16.

Die Anbringung von Grabeinfasiungeu (a«S Siet ».
Eisen oder dergleichen) ist bei Urnengräbern tm allgemeine»
nicht gestattet. Bei besonders großen Grabstellen
kann die Genehmigung zur Anbringung von niedrige»
Gittern usw. durch dte Friebhofs -Deputatton erteilt werben.

Die Errichtung von Denksteinen fft in jedem einzelnen
Falle von der Genehmigung der FriedhofS-Deputation ab-
hängig (stehe 8 16 der Friedhofs -Ortznnng vom 30. Mas
1908).

5 17.
Die in den 88 13 und 14 der Friedhofs -Orönnng vom

20. Mai 1908 enthaltenen Bestimmungen werden durch die
vorstehenden Bestimmungen (§8 12—16 dieser Gebrauchs.
Ordnung ) außer Kraft gesetzt.

8 18.
Soweit nicht in vorstehendem besondere Bedingungen

getroffen find, bleiben für die Feuerbestattung die allge¬
meinen gesetzlichen und Berwaltungsvorschriften . insbeson¬
dere auch diejenige» der Friedhofs -Ordnung vom 30. Mas
1908, in Geltung.

- _ . D« Magistrat.
B. Geüühren-Ordnnng.

I- Allgemein « Bestimmungen . (
' § 1. ' '

Für die Benutzung der FeueröestattnugSaulage find —
außer dem in den 88 3—9 des Tarifs vom 7. März 1910
festgesetzten Begräbniskosten — dte nachstehend festgesetzten
Gebühren zu entrichten.

Falls der Verstorbene keine» Wohnsitz in Wiervadeu
hatte und auch der Bestattungspfltchtige einen solchen nicht
hat, erhöhen sich dte Gebührensätze für die Feuerbestattung
mn 50 Prozent . ' s

8 3.
^ n . F e n e r b e sta t t tt u g. '
Die Gebühr für die Einäscherung beträgt 30 Mark ein.

schließlich Liefernng des dem Sarge anzuhestenden Schildes
aus feuerfestem Ton nnd des für die Aufnahme der Asche
bestinnnten Metallbehälters mit Kupferschilö.

Auf Wunsch werden auch feinere Aschengefätze auf Kosten
des Bestellers geliefert. (Preisverzeichnis für derarttge Ge¬
fäße bei dem Friedhofsverwalter usw.)

Für die Benutzung eines der Staütgemetnde gehörigen
Uebersarges (siehe 8 4 der Gebrauchs-Ordnung ) sind 6 Mark
zu entrichten? für die Benutzung eines solchen in reicherer
Ausstattung 10 Mark.
III . Gebühren für die Beisetzung und für die

Urnenplätze.
o. § 3.
Für die Aufbewahrung eines AschenvehMerSRS zur

Beisetzung ist für jede Woche nach Ablauf der 14tägigen Frist
(stehe8 13 der Gebrauchs-Ordnung ) eine Gebühr von 5 Markzn entrichten.

8 4. V ’ '
Für Stc Beisetzung von Aschenrosten kn ekne Urnenhalle

oder eine Gravstelle ist eine Gebühr von 8 Mark für jeden
Aschenrest zu entrichten (stehe § 10 des Tarifs vom 7. S. 10).

° 5.

Lfd-
Nr. Art der Plätze

Preis
30 Jahre

1 Junen - (Hallen) Plätzea. Kammerpiatze 100
b. Pfeilerplätze 180L Außenplätze:
a. an der Urnenhallen-

wand, Wandplätze
d. an der Urnenmauer

1L0
Wanöplätze 120
Nischrnplätze 150

3 Hainplätze 100

ür Pachtzeit auf
60 Jahre'

150
225

1«

1«
200
ISO

200
300

200

200
250

2. Preise der Urnenkaufgrabstellen auf dem Süd-
r i e öh o f:

Dte Preise für die Nrnenkaufgrabstellen werde« in Be-
rückstchtigung der Größenverhältnisse dieser Grabstellen
(siehe 813 der Gebrauchs-Ordnung ) auf ein Mertel der für
die gewöhnlichen Kaufgrabstellen gülttgen Preise (siehe8 12
des Tarifs vom 7. 3. 1910) festgesetzt. (Zum Beispiel für
ein Urnenkaufgrab normaler Größe an Wegen von min¬
destens 4 Meter Breite 800: 4 = *75 Mark , für ein doppeltes
Nrnenkausgrab in derselben Lage 300: 2 --- 180 Mark usw.)

IV. Unterhaltung der Urnengrabstellen.§ 6.
Die Stadt übernimmt auf Antrag die Unterhaltnug vou

Urnengrabstellen gegen eine einmalige Kapitalzahlung (siehe
auch 8 11 des Tarifs vom 7. 8. 1910). Die Höhe der ein¬
maligen Kapitalzahlnng wirb jedoch auf die Hälfte der für
die gewöhnlichen Grabstellen geforderte» Summe herab-
gesetzt, soweit Urnengrabstellen von «vrmaler oder doppelter
Größe in Frage komme?,. Für Urnengrabstellen von drei,
und vierfacher Größe stn»' die für die gewöhnliche« Grav-
siellen gültigen Preise zu zahlen.

Der ans Grund des Stadtverordneken -BesHlüffeS vom
13. Februar 1910 ausgestellte Tarif für das Bestattungs-
weseu behält auch für die Feuerbestattung Gülttgkett. soweit
m vorstehendem nichts anderes bestimmt wird.

BorstetzenSe AenSerungen treie« mit Eröffnung Ser
Feuerbestattung in Kraft.

Die Eröffnung der Feuervestatinng wird durch ÜaS
Amtsblatt der Stadt Wiesbaden bekannt gegebe«.

Wiesbaden»  den 10. April 1912.
14. Sept. 1912.

Der Magistrak.
m , v v v. Jbell . Körner.Genehmigt.
Wiesbaden,  den 18. Juli 1913.

25. Sept . 1§HT
Der Regierungspräsident.

I . B.:
m- « gez. von Gizy8i.
K,rd veröffentlicht. . 86 34)
Dt es .bladen , den 6. Oktober 1912.

. . . , Der
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